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Verfolgung, Meldefunktionen für Hassbeiträge, journalistische Hintergrundre-
cherchen, Ermutigungen zu Gegenrede, Angebote zum Schutz und Unterstüt-
zung der Betroffenen sowie Aufklärung und Sensibilisierung.

Die Antwort von LOVE-Storm auf Hass und Cyber-Mobbing ist digitale 
Zivilcourage. Mit Hilfe der Plattform https://love-storm.de kann aktive Gegen-
rede trainiert werden.

i Mehr zu LOVE-Storm online erfahren:
www.love-storm.de 

1.2 Digitale Gewalt und Formen von Hass im Netz
Um die Besonderheit digitaler Gewalt zu verstehen und geeignete Interven-
tionsstrategien zu entwickeln, werden hier zunächst einzelne Begriffe und deren 
Anwendung genauer dargestellt.

Digitale Gewalt bezeichnet verletzende Handlungen, die in virtuellen Räu-
men (Messengergruppen, Sozialen Netzwerken, Foren, Kommentarspalten, etc.) 
oder mit Hilfe von digitalen Medien stattfinden. Digitale Gewalt kennt viele An-
griffsformen, deren Ziel es ist, Menschen ihrer Würde zu berauben, sie sozial zu 
isolieren, sie zu erpressen, zu dominieren oder sie zum Schweigen zu bringen und 
damit von gesellschaftlichen Debatten auszuschließen. Digitale Gewalt ist da-
her ein Sammelbegriff für die Vielzahl gewaltvoller Phänomene, die sich im In-
ternet beobachten lassen.

Für Betroffene hat digitale Gewalt oft seelische und auch körperliche Ver-
letzungen zur Folge (vgl. Kapitel 1.6). Digitale Gewalt steht zudem in Zusam-
menhang mit einer Verschärfung der gesellschaftlichen Debattenkultur.

Digitale Medien ermöglichen und begünstigen es, Mitmenschen anonym 
oder aus der Ferne anzugreifen (vgl. Kapitel 2.1). Doch digitale Gewalt findet 
ebenso im sozialen Nahraum und innerhalb bestehender Gewaltdynamiken 
statt, etwa innerhalb einer Schulklasse oder (ehemaligen) Partnerschaft.

In der Debatte wird häufig zwischen verschiedenen Erscheinungsformen di-
gitaler Gewalt unterschieden, auch wenn diese oft ineinander übergehen:
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Hate-Speech
Der Begriff Hate-Speech (andere Schreibweisen oder Verwendungen: Hassrede 
oder Hatespeech) steht für diskriminierende und menschenverachtende Sprache 
und Inhalte im digitalen Raum. Die Betroffenen werden öffentlich beschimpft, 
herabgewürdigt oder bedroht – bis hin zum Aufruf zur Gewalt gegen sie.

Hate-Speech richtet sich gegen Personen, die einer marginalisierten Grup-
pe zugeordnet werden und ist eine sichtbare Folge von ▸ Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit. Sie kann aber auch diejenigen treffen, die nicht selbst ei-
ner bestimmten Gruppe zugeordnet werden, die sich aber on- und offline für de-
ren Rechte und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen. Die Angreifenden at-
tackieren zwar einzelne Ver tre ter*in nen und Fürsprecher*innen, der Hass richtet 
sich aber gegen ganze Gruppen.1

Eine Besonderheit von Hate-Speech ist, dass Personen, die marginalisierten 
Gruppen angehören (z. B. ▸ LBTIQA+, ▸ BIPoC, behinderte Menschen), nicht 
aufgrund der Inhalte ihrer Beiträge angegriffen werden, sondern aufgrund ihrer 
gesellschaftlichen Positionierung. Dies ist bei der kritischen Auseinandersetzung 
mit den Beiträgen nicht-marginalisierter Gruppen bzw. oftmals auch in der Aus-
einandersetzung mit den Beiträgen der Angreifenden eben genau nicht der Fall. 
Sie erfahren oft eine inhaltliche Kritik, keine pauschale Diffamierung.

Lea Wessels von der Kampagne #toxicmalenet beschreibt dies exempla-
risch so:

„Wenn wir uns Hassreden im Netz angucken, hat es bei Frauen viel damit zu tun, 
dass sie in den Hasskommentaren auf sexistische Art und Weise beleidigt werden. 
Bei den Männern geht es tatsächlich viel mehr darum, was sie eigentlich gesagt 
haben. Es geht um inhaltliche Fragen und es richtet sich Kritik an das, was sie ex-
plizit gesagt haben.“ 2

1 Vgl. Felling (2017)
2 Engelien (2020): Kampagne gegen digitale Gewalt. Start der Kampagne #toxicmale net. 

rbb-online.de. URL: <https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sen 
dungen/rbbkultur_am_vormittag/archiv/20200828_0905/wissen_0910.html> zuletzt ab-
gerufen: 13.11.2020
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Beispiel:

Sawsan Chebli (SPD, Berliner Staatssekretärin) ist oftmals Ziel von Hassangriffen. 
Diese beziehen sich überschneidend auf ihren Migrationshintergrund (sie ist Toch-
ter einer palästinensischen Familie) und den Umstand, dass sie als Frau gelesen 
wird. So werden in vielen Hasskommentaren Rassismus, antimuslimischer Hass 
und Sexismus miteinander verknüpft. Die Beispiele in diesen Posts sind von #diein-
sider zusammengetragen worden.
Chebli wehrt sich gegen den Hass auf verschiedene Weisen: sie hat Facebook ge-
zielt verlassen, zeigt die schlimmsten Äußerungen strategisch an, spricht mutig 
und laut gegen den Hass und für die Rechte von Minderheiten, Frauen* und an-
deren diskriminierten Personen.
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Shitstorm
Als Shitstorm wird eine Kritikwelle in den sozialen Medien bezeichnet. Charak-
teristisch ist die lauffeuerartige und unkontrollierbare Ausbreitung der Beiträge 
(engl. Posts), die von starker Kritik bis zu Diffamierung reichen. Die Beiträge 
werden oft auch nicht nur in einem Medium (z. B. einem Diskussionsstrang) 
verbreitet, sondern der Shitstorm weht über verschiedene Kommunikationsmit-
tel und Dienste hinweg (z. B. beginnend in einem Diskussionsstrang, anschlie-
ßend Polemik in youtube-Videos und schließlich diffamierende ▸ Memes in ein-
schlägigen Messengergruppen).

Häufig wird der jeweilige virtuelle Raum und die betroffene Person mit ei-
ner solchen Flut von negativen Kommentaren überschwemmt, dass aufklärende 
oder mäßigende Antworten unter gehen. Es kommt vor, dass schon eine Falsch-
formulierung oder eine fehlinterpretierte Aussage einen Shitstorm auslöst, der 
den betroffenen Personen oder Gruppen einen erheblichen und nachhaltigen 
Schaden in der öffentlichen Wahrnehmung zufügt. Shitstorms können auch als 
gezielte Kampagnen koordinierter Akteure ausgelöst werden, indem einige Ac-
counts mit hoher Reichweite sich gezielt gegenseitig unterstützen und dadurch 
die Aufmerksamkeit vieler weiterer Nut zer*in nen erhaschen.

Solche gezielte Skandalisierung muss nicht Hass und Gewalt als Ziel haben, 
sondern kann z. B. auch genutzt werden, um gegen umweltschädigende Kon-
zernpraktiken zu protestieren.

Daher muss genau beobachtet werden, wann Shitstorms zu digitaler Gewalt 
werden: wenn sie unsachlich werden, persönlich herabwürdigend und auf einzel-
ne Personen abzielen. Die Gefahr eines solchen „Abrutschens“ liegt der explosi-
ven Dynamik eines Shitstorms inne.

 
Beispiel:

Unter dem ▸ Hashtag #KIKAgate sind ein oder mehrere Shitstorms in 2017/2018 
(bzw. fortlaufend bis heute) bekannt geworden, die sich auf die Ausstrahlung der 
Dokumentation „Malvina, Diaa und die Liebe“ bezog. Anlass der Kritik war offen-
bar der Umstand, dass im Film ein junges deutsch-syrisches Paar porträtiert wur-
de. Die Shitstorms umfassten eine ganze Bandbreite an antimuslimischem Hass – 
stereotype Ablehnung angeblicher „arabischer Hochzeitsnormen“, vorgebliche Sor-
ge um den „Sexismus arabischer Männer“ und die „Gefahr“ in der die junge Frau 
stecke; genereller Hass gegen Geflüchtete zwei Jahre nach dem „Sommer der Mi-
gration“ und einige mehr. Die Shitstorms begannen erst ca. zwei Monate nach der 
originalen Ausstrahlung der Sendung – im Kontext der Debatten um Altersanga-
ben von Geflüchteten sowie dem Mord an einer 15jährigen durch ihren eifersüch-
tigen Freund im Ort Kandel. Die Shitstorms betrafen den Sender KIKA, den zustän-
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digen Programmsender HR, aber auch die Protagonist*innen im Film selbst. Be-
sonders herausfordernd an diesem Shitstorm war die Vermengung einfacher Kri-
tikpunkte an Film, Aufmachung, usw. mit plumpem Hass und Stereotypen unter 
dem gleichen Hashtag.
Die Kritik sprang auch aus dem digitalen Raum in die weitere öffentliche Debat-
te  – von WELT bis taz, von der FDP bis zu AFD äußerten sich Viele zum Thema. 
 Oftmals wurden dabei legitime Kritiken und abwertende Hetze aus dem Netz 
gleichberechtigt in Artikeln oder Reden platziert. Einzelne rechtslastige twitter- 
Accounts erfuhren so indirekt auch eine Aufwertung, wie beispielsweise das Pro-
fil von  DonAlphonso.
Direkte Konsequenzen hatte die Ausstrahlung der kurzen Dokumentation für das 
porträtierte Paar: sie wurden zeitweise unter Polizeischutz gestellt, der junge Mann 
löschte sein gesamtes Facebookprofil.
Ähnliche Tendenzen ließen sich 2019 auch im Fall des umgedichteten Kinderlied-
Klassikers „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ durch den WDR-Kinderchor 
beobachten. Unter dem Hashtag #Umweltsau empörten sich vor allem rechte twit-
ter-Accounts mit enormer Reichweite über die Umdichtung. Der Druck, den ver-
gleichsweise wenige (ca. 500) Accounts auf den Sender ausüben konnten, war 
enorm. Binnen kurzer Zeit entschuldigte sich der Chef des Senders, das Lied wur-
de aus dem Netz entfernt und Intendant Tom Buhrow verteidigte diese Entschei-
dung aufgrund der empörten Anrufe vieler Senior*innen. Inwiefern diese Empö-
rung nicht ebenso gezielt durch die aktiven Twitter-Accounts hervorgerufen wur-
de (unter denen die Beschwerdehotline herumgereicht wurde), lässt sich nach-
träglich schlecht feststellen.
 

Cyber-Mobbing
Cyber-Mobbing ist ▸ Mobbing (engl. Bullying) mit digitalen Medien. Wie beim 
„analogen“ Mobbing werden die Betroffenen wiederholt und systematisch direk-
ten seelischen Schikanen, Herabwürdigungen, Demütigungen usw. ausgesetzt. 
Das geschieht mittels beleidigender Textnachrichten, mit gefälschten Informa-
tionen oder unerlaubt aufgenommenen Fotos und Videos (bspw. ▸ Happy Slap-
ping). Ziel ist es, die betroffenen Personen persönlich zu erniedrigen. Dadurch 
grenzt sich Cyber-Mobbing von Hate-Speech ab, die sich seltener gezielt gegen 
eine Person richtet. Auch Cyber-Mobbing kann politisch motiviert sein.

Während Mobbing in der analogen Welt meist tageszeitlich und örtlich be-
grenzt ist, kann Cyber-Mobbing rund um die Uhr erfolgen, womit die Betroffe-
nen kaum mehr sichere Räume haben. Die Angreifer*innen kommen oft aus 
dem direkten Umfeld der Betroffenen, verstecken sich aber teilweise in der An-
onymität des Internets oder nutzen geschlossene Messengergruppen (z. B. die ei-
ner Schulklasse). Dies macht eine Entdeckung und (strafrechtliche) Verfolgung 
schwieriger, aber nicht unmöglich. Es gibt darüber hinaus eine Reihe von prä-
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